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10244 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Bundesgesetz, mit dem das Wehrgesetz 2001, das Heeresdisziplinargesetz 2014, das 
Heeresgebührengesetz 2001, das Auslandseinsatzgesetz 2001, das Militärbefugnisgesetz, 
das Sperrgebietsgesetz 2002, das Munitionslagergesetz 2003, das 
Militärauszeichnungsgesetz 2002, das Verwundetenmedaillengesetz und das 
Truppenaufenthaltsgesetz geändert werden (Wehrrechtsänderungsgesetz 2019 – 
WRÄG 2019) 

 

Änderungen in der Plenarsitzung des Nationalrates 
 
Der Nationalrat hat anlässlich der Beschlussfassung im Gegenstand folgende Änderungen 

beschlossen: 
 

1. Art. 1 Z 4 (neu) lautet: 
 
»4. § 2 Abs. 3 letzter Satz lautet:  

„Dazu gehören auch sämtliche Planungs-, Übungs- und Ausbildungsmaßnahmen für Einsätze nach 
Abs. 1.“« 
 
2. Im Art. 1 wird nach der Z 8 folgende Z 8a eingefügt: 

»8a. Dem § 10 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Für Personen nach Abs. 1 und 2 kann der Bundesminister für Landesverteidigung das Ende der 

Wehrpflicht aus wichtigen militärischen Interessen und mit Zustimmung des Betroffenen durch Bescheid 
aufschieben. Ein solcher Aufschub darf jeweils für ein Jahr und insgesamt höchstens für fünf 
hintereinander folgende Jahre ausgesprochen werden.“« 
 
3. Im Art. 1 wird nach der Z 10 folgende Z 10a eingefügt: 

»10a. Im § 21 Abs. 1 wird das Wort „doppelten“ durch das Wort „dreifachen“ ersetzt. 
 
4. Im Art. 1 wird nach der Z 26 folgende Z 26a eingefügt: 

»26a. Im § 55a Abs. 1 Z 1 wird nach dem Wort “Geburtsdatum“ das Wort samt Satzzeichen “, Lichtbild“ 
eingefügt.« 
 
5. Im Art. 1 Z 28 werden im § 60 Abs. 2q die Zitierung „§ 10 Abs. 1“ durch die Zitierung „§ 10 Abs. 1 

und 3“ sowie das Inkrafttretensdatum „1. Juli 2019“ durch das Inkrafttretensdatum „1. Dezember 
2019“ ersetzt. 

 
6. Im Art. 1 Z 29 wird im § 60 Abs. 13 das Außerkrafttretensdatum „30. Juni 2019“ durch das 

Außerkrafttretensdatum „30. November 2019“ ersetzt. 
 
7. Art. 2 Z 1 lautet: 

»1. Im § 7 Abs. 2 und 5, § 12 Abs. 1, § 13 Abs. 1 und 4, § 34 Abs. 2, § 37, § 44 Abs. 4, § 67 Abs. 1 bis 4, 
§ 75 Abs. 3 und 4 sowie im § 91 entfallen jeweils die Worte „und Sport“.« 
 
8. Art. 2 Z 2 entfällt; die bisherigen Z 3 bis 10 erhalten, in der Reihenfolge gleichbleibend, die 

Bezeichnungen „2.“ bis „9.“. 
 
9. Art. 2 Z 8 (neu) lautet: 
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»8. Im § 89 wird nach Abs. 4 folgender Abs. 4a eingefügt: 
„(4a) § 7 Abs. 2 und 5, § 12 Abs. 1, § 13 Abs. 1 und 4, § 34 Abs. 2, § 37, § 44 Abs. 4, § 50 Abs. 1, 

§ 61 Abs. 1, § 66 Abs. 1a, § 67 Abs. 1 bis 4, § 72 Abs. 4, § 75 Abs. 3 und 4, § 84 sowie § 91, jeweils in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/xxx, treten mit 1. Dezember 2019 in Kraft.“« 
 
10. Im Art. 3 Z 19 wird im § 60 Abs. 2t das Inkrafttretensdatum „1. Juli 2019“ durch das 

Inkrafttretensdatum „1. Dezember 2019“ ersetzt. 
 
11. Im Art. 3 Z 20 wird im § 60 Abs. 4g das Außerkrafttretensdatum „30. Juni 2019“ durch das 

Außerkrafttretensdatum „30. November 2019“ ersetzt. 
 
12. Im Art. 4 wird nach Z 6 folgende Z 6a eingefügt: 

»6a. Im § 7 Abs. 2 wird die Wortfolge „von Personen nach Abs. 1“ durch die Wortfolge „von Personen 
nach § 1“ ersetzt.« 
 
13. Im Art. 4 Z 7 wird in § 11 Abs. 2l das Zitat „§ 7 Abs. 3 und 4“ durch das Zitat „§ 7 Abs. 2 bis 4“ 

sowie das Inkrafttretensdatum „1. Juli 2019“ durch das Inkrafttretensdatum „1. Dezember 2019“ 
ersetzt. 

 
14. Im Art. 4 Z 8 wird im § 12 das Datum „30. Juni 2019“ jeweils durch das Datum „30. November 

2019“ ersetzt. 
 
15. Im Art. 5 wird nach der Z 6 folgende Z 6a eingefügt: 

»6a. Im § 22 werden nach Abs. 1 folgende Abs. 1a und 1b eingefügt: 
„(1a) Personenbezogene Daten sind vor der Verarbeitung auf ihre Erheblichkeit und Richtigkeit zu 

prüfen sowie während der Verwendung zu aktualisieren. Erweisen sich personenbezogene Daten als 
unrichtig, so sind diese zu berichtigen oder zu löschen, es sei denn, die Weiterverarbeitung von 
Falschinformationen ist zur Erfüllung der Aufgaben der nachrichtendienstlichen Aufklärung oder Abwehr 
erforderlich. Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn sie zur Erfüllung der Aufgaben der 
nachrichtendienstlichen Aufklärung oder Abwehr nicht mehr benötigt werden und keine andere gesetzlich 
vorgesehene Aufbewahrungspflicht besteht. Soweit personenbezogene Daten nur im Einverständnis mit 
dem Rechtsschutzbeauftragten verarbeitet werden dürfen, haben militärische Organe und Dienststellen 
nach Abs. 1 diese Daten einmal jährlich daraufhin zu prüfen, ob ihre Verarbeitung weiterhin erforderlich 
ist. Sollte eine derartige Überprüfung ergeben, dass diese Verarbeitung nicht mehr erforderlich ist, so sind 
diese Daten nach Ablauf von sechs Jahren jedenfalls zu löschen. 

(1b) Wird der Betroffene nach Abs. 1 informiert, so sind dessen ermittelten personenbezogenen 
Daten unbeschadet von Abs. 1a jedenfalls für sechs Monate ab dieser Information aufzubewahren. 
Darüber hinaus sind die Daten nicht vor Abschluss eines Rechtsschutzverfahrens zu löschen. Diesfalls 
sind die Daten für den Zugriff zu sperren und dürfen nur zum Zweck der Information Betroffener oder in 
einem Rechtsschutzverfahren verwendet werden.“« 
 
16. Im Art. 5 wird nach der Z 8 folgende Z 8a eingefügt: 

»8a. Im § 22 wird nach Abs. 2b folgender Abs. 2c eingefügt: 
„(2c) Die Übermittlung der Daten nach Abs. 2a und 2b hat über die zentrale Durchlaufstelle nach 

§§ 102a bis 102c TKG 2003 zu erfolgen. Für den Rechtsschutzbeauftragten ist in der Spezifikation zur 
Durchlaufstelle ein Zugang vorzusehen, der entsprechend der Aufgaben des Rechtsschutzbeauftragten 
einen Zugang zu den Protokolldaten oder zur Statistik ermöglicht.“« 
 
17. Im Art. 5 wird nach der Z 11 folgende Z 11a eingefügt: 

»11a. Im § 25 Abs. 4 wird nach der Absatzbezeichnung folgender erster Satz eingefügt: 
„Erweisen sich personenbezogene Daten im Falle einer Übermittlung nach Abs. 1 Z 1 bis 3 im 
Nachhinein als unvollständig oder unrichtig, so ist unverzüglich nach § 37 Abs. 8 und 9 DSG betreffend 
Maßnahmen bei unvollständiger oder unrichtiger Datenübermittlung vorzugehen.“« 
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18. Art. 5 Z 21 lautet: 

»21. Im § 61 wird nach Abs. 1l folgender Abs. 1m eingefügt: 
„(1m) Das Inhaltsverzeichnis, § 1 Abs. 2, 7 und 12, § 3 Abs. 3, § 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1, § 17, § 22 

Abs. 1a und 1b, 2a bis 2c und 3, § 22a, § 24 Abs. 1, § 25 Abs. 1, 3, 4 und 6, § 26 Abs. 2, § 33 Abs. 3, § 43 
Abs. 5, § 48 Abs. 2 bis 4, § 54 Abs. 5, § 57 Abs. 1 bis 3 und 5, § 60a sowie § 63, jeweils in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/xxx, treten mit 1. Dezember 2019 in Kraft.“« 

 
19. Im Art. 5 Z 22 wird im § 61 Abs. 3f das Außerkrafttretensdatum „30. Juni 2019“ durch das 

Außerkrafttretensdatum „30. November 2019“ ersetzt. 
 
20. Im Art. 6 Z 3 wird im § 7 Abs. 8 das Inkrafttretensdatum „1. Juli 2019“ durch das 

Inkrafttretensdatum „1. Dezember 2019“ ersetzt. 
 
21. Im Art. 7 Z 3 wird im § 18 Abs. 8 das Inkrafttretensdatum „1. Juli 2019“ durch das 

Inkrafttretensdatum „1. Dezember 2019“ ersetzt. 
 
22. Im Art. 8 Z 7 wird im § 18 Abs. 4g das Inkrafttretensdatum „1. Juli 2019“ durch das 

Inkrafttretensdatum „1. Dezember 2019“ ersetzt. 
 
23. Im Art. 9 Z 3 wird im § 6a Abs. 6 das Inkrafttretensdatum „1. Juli 2019“ durch das 

Inkrafttretensdatum „1. Dezember 2019“ ersetzt. 
 
24. Im Art. 10 Z 4 wird im § 7 Abs. 4 das Inkrafttretensdatum „1. Juli 2019“ durch das 

Inkrafttretensdatum „1. Dezember 2019“ ersetzt. 
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